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(3) Ist eine vorsätzliche Handlung nach den Absätzen 1 
und 2 aus Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet worden 
oder wurden durch die Handlungen die gesellschaftlichen In
teressen grob mißachtet, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 
1 000 M ausgesprochen werden.

(4) Die Durchführung des Ordnüngsstrafverfahrens obliegt 
dem zuständigen Mitglied des Rates des Kreises am Standort 
des Kulturgutes.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten — OWG — (GBl. I Nr. 3 S. 101).

§14
Einziehung

(1) Neben der Strafe oder dem Ausspruch einer Ordnungs
strafmaßnahme können das Kulturgut, das Gegenstand einer 
Straf- oder Ordnungsstrafrechtsverletzung war, sowie Gegen
stände, die zu deren Durchführung benutzt worden sind, ent
schädigungslos eingezogen werden.

(2) Ist die Einziehung des Kulturgutes nicht möglich, kann 
die Einziehung der Gegenstände, die an dessen Stelle getre
ten sind, erfolgen oder die Zahlung seines Gegenwertes fest
gelegt werden.

(3) Die Einziehung gemäß den Absätzen 1 und 2 kann auch 
selbständig erfolgen.

§15
Durchführungsregelungen

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsvorschriften erlassen der Ministerrat sowie der Mi
nister für Kultur im Einvernehmen mit den Leitern der zu
ständigen zentralen Staatsorgane.

§16
Schlußbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. Verordnung vom 2. April 1953 zum Schutze des deutschen 

Kunstbesitzes und des Besitzes an wissenschaftlichen Do
kumenten und Materialien (GBl. Nr. 46 S. 522; Ber. S. 576) 
in der Fassung des Anpassungsgesetzes vom 11. Juni 1968 
(GBl. I Nr. 11 S. 242),

2. Erste Durchführungsbestimmung vom 2. April 1953 zur 
Verordnung zum Schutze des deutschen Kunstbesitzes und 
des Besitzes an wissenschaftlichen Dokumenten und Mate
rialien (GBl. Nr. 46 S. 523),

3. Zweite Durchführungsbestimmung vom 1. Juni 1954 zur 
Verordnung zum Schutze des deutschen Kunstbesitzes 
und des Besitzes an wissenschaftlichen Dokumenten und 
Materialien (GBl. Nr. 55 S. 563).

(2) Soweit für den Umgang mit bestimmtem Kulturgut so
wie für seinen Schutz und seine Erhaltung spezielle Regelun
gen bestehen, finden diese Anwendung.

(3) Das Gesetz vom 19. Juni 1975 zur Erhaltung der Denk
male in der Deutschen Demokratischen Republik — Denkmal
pflegegesetz — (GBl. I Nr. 26 S. 458) wird wie folgt geändert:

1. § 12 des Gesetzes erhält folgende Fassung:

„§ 12

(1) Erfordern die Sicherung des Bestandes, die Restau
rierung, Nutzung oder Erschließung eines Denkmals Maß
nahmen entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstel
lung, zu deren Durchführung , sein Rechtsträger, Eigentü
mer oder Verfügungsberechtigter nicht in der Lage oder 
nicht bereit ist, sind die Rechtsvorschriften über den 
Schutz des Kulturgutes anzuwenden.

(2) Der Rat des Kreises kann auf Antrag des für das 
Denkmal entsprechend seiner Klassifizierung zuständigen 
Staatsorgans auch die Durchführung der erforderlichen 
Maßnahmen zu Lasten des Eigentümers oder Verfügungs
berechtigten beschließen und hierzu bei Grundstücken und 
Gebäuden die Rechtsvorschriften über die Kreditierung 
und Sicherung durch Aufbauhypothek anwenden.

(3) Erfordern Maßnahmen der Denkmalpflege die Nut
zung, Mitnutzung oder Eigentumsübertragung von Grund
stücken und Gebäuden, ist darüber ein Vertrag anzustre
ben. Kommt ein solcher Vertrag nicht zustande, kann der 
Rat des Kreises durch Beschluß das Eigentum an diesen 
Grundstücken und Gebäuden entziehen oder daran beste
hende Nutzungsrechte durch Anordnung von Nutzungs
oder Mitnutzungsrechten einschränken oder entziehen. Der 
Rat des Kreises entscheidet zugleich über Art und Höhe 
der Entschädigung nach dem Entschädigungsgesetz vom 
25. April 1960 (GBl. I Nr. 26 S. 257).

(4) Mit dem Entzug des Eigentums an den Grundstücken 
und Gebäuden entsteht Volkseigentum. Grundstücksbe
lastungen erlöschen. Die Entschädigung und die Beglei
chung von Forderungen der Gläubiger, deren Rechte er
loschen sind, erfolgen nach den dafür geltenden Rechts
vorschriften.

(5) Werden durch die Anordnung von Nutzungs- und 
Mitnutzungsrechten andere Nutzungsrechte eingeschränkt 
oder entzogen, sind sie durch Vereinbarung der Beteiligten 
zu ändern oder zu beenden. Kommt darüber oder über die 
Anteile an der Entschädigung keine Einigung zustande, 
entscheidet darüber der Rat des Kreises auf Antrag.“

2. § 14 Abs. 1 des Gesetzes erhält folgende Fassung:
„(1) Beschlüsse und Auflagen der örtlichen Staatsorgane 

nach § 9 Abs. 3 und § 12 Absätze 2, 3 oder 5 haben schrift
lich zu ergehen, eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten, 
sind zu begründen und dem Betreffenden auszuhändigen 
oder zuzusenden.“

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am dritten Juli neunzehnhundertachtzig 
beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den dritten Juli neunzehnhundertachtzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k e r


